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 Veröffentlicht am 22.04.2021

Norm

StGB §130 Abs3

1. StGB § 130 heute

2. StGB § 130 gültig ab 01.01.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2015

3. StGB § 130 gültig von 01.10.2002 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2002

4. StGB § 130 gültig von 01.01.1975 bis 30.09.2002

Rechtssatz

Die Qualifikation nach § 130 Abs 3 StGB erfasst nach ihrem Telos (ähnlich den an die Gewerbsmäßigkeit anknüpfenden

Diebstahlsquali;kationen) allein kriminelle Vereinigungen, die sich auf eine bestimmte Art quali;zierter Diebstähle

festgelegt haben. Urteilsfeststellungen, wonach die kriminelle Vereinigung erkennbar auf die Begehung von Raubtaten

ausgelegt war, reichen sohin für die Quali;kation nach § 130 Abs 3 StGB nicht aus.Die Quali;kation nach Paragraph

130, Absatz 3, StGB erfasst nach ihrem Telos (ähnlich den an die Gewerbsmäßigkeit anknüpfenden

Diebstahlsquali;kationen) allein kriminelle Vereinigungen, die sich auf eine bestimmte Art quali;zierter Diebstähle

festgelegt haben. Urteilsfeststellungen, wonach die kriminelle Vereinigung erkennbar auf die Begehung von Raubtaten

ausgelegt war, reichen sohin für die Qualifikation nach Paragraph 130, Absatz 3, StGB nicht aus.
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